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 Protokoll-Auszug 
 
 
 
Stadtrat, Sitzung 08/2025, Beschluss-Nr. 97 vom 18. September 2025 
Laufnummer Geschäft: 210929  
 
 
Gesuch Förderverein Ballsporthalle Thun 
Gewährung eines zinslosen Darlehens in der Höhe von fünf Millionen Franken an den Förderver-
ein Ballsport Region Thun zum Bau einer Ballsporthalle in Thun Süd 

 
 
Bericht des Gemeinderates Nr. 24/2025 
 
Der Stadtrat von Thun, gestützt auf Artikel 39 litera g Stadtverfassung und nach Kenntnisnahme 
vom gemeinderätlichen Bericht vom 27. August 2025, beschliesst mit 33 zu 2 Stimmen bei 1 Ent-
haltung: 
 
1. Genehmigung eines zinslosen Darlehens in der Höhe von fünf Millionen Franken (Verpflichtungs-

kredit-Nr. 3412.5460.003, Bilanzkonto 14460.06.01) an den Förderverein Ballsport Region Thun. 
Das Darlehen ist ab Jahr elf seit der Gewährung in jährlichen Tranchen von 125'000 Franken 
rückzahlbar. 

2. Die Auszahlung des Darlehens erfolgt unter Vorbehalt des Nachweises der für die Realisierung 
des Projekts notwendigen Eigenmittel des Fördervereins. 

3. Ziffer 1 dieses Beschlusses unterliegt dem fakultativen Referendum. 
4. Der Gemeinderat wird mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. 
 
 
Geht an  
 
zum Vollzug: Amt für Bildung und Sport 
 
zur Kenntnis: Stadtschreiber, Vizestadtschreiber SR, Stadtkanzlei, Rechtsdienst, Planungsamt, 

Abteilung Stadtmarketing und Kommunikation, Kommunikationsbeauftragte, Amt 
für Stadtliegenschaften, Tiefbauamt 

 
 
Thun, 19. September 2025 / ab 
 
Der Stadtratssekretär 
 
 
Christoph Stalder 
 

STADTRAT 
 
stadtrat@thun.ch 
Telefon 033 225 82 20 
Rathaus, Postfach 145, 3602 Thun 
 
thun.ch 
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